
Mängel fiktiv abrechnen 
 

Bundesgerichtshof Mitteilung der Pressestelle Nr. 054/2021 – Urteil vom 12. März 2021 
– V ZR 33/19 der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein kaufvertraglicher 
Anspruch auf Schadensersatz wegen Mängeln der erworbenen Immobilie weiterhin 
anhand der voraussichtlich entstehenden, aber bislang nicht aufgewendeten („fiktiven“) 
Mängelbeseitigungskosten berechnet werden kann. 

Aus dem Sachverhalt: 

Die Kläger erwarben von dem Beklagten im Jahr 2014 eine Eigentumswohnung unter 
Ausschluss der Sachmängelhaftung. In dem Kaufvertrag heißt es: „Dem Verkäufer ist 
bekannt, dass es in der Vergangenheit an der Schlafzimmerwand Feuchtigkeit gab. 
Sollte es bis zum 31. Dezember 2015 erneut zu einer Feuchtigkeit im Schlafzimmer 
kommen, verpflichtet sich der Verkäufer, diese auf seine eigenen Kosten zu beheben.“ 
Nach Übergabe der Wohnung trat Ende 2014 Feuchtigkeit in dem Schlafzimmer der 
Kläger auf, zu deren Beseitigung die Kläger den Beklagten erfolglos unter Fristsetzung 
aufforderten.Mit der Klage verlangen die Kläger von dem Beklagten die Zahlung der 
voraussichtlichen Mängelbeseitigungskosten ohne Umsatzsteuer in Höhe von 7.972,68 € 
sowie vorgerichtliche Anwaltskosten; ferner soll festgestellt werden, dass der Beklagte 
weitere Schäden ersetzen muss. 

Aus den Gründen 

Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Beklagten zurückgewiesen. Die von dem 
Berufungsgericht vorgenommene Bemessung des kaufvertraglichen Schadensersatzes 
statt der Leistung gemäß § 437 Nr. 3, § 280, § 281 Abs. 1 BGB entspricht der gefestigten 
höchstrichterlichen Rechtsprechung. Danach kann der Käufer im Rahmen des kleinen 
Schadensersatzes entweder Ausgleich des mangelbedingten Minderwerts oder Ersatz 
der voraussichtlich erforderlichen Mängelbeseitigungskosten verlangen, wobei es 
unerheblich ist, ob der Mangel tatsächlich beseitigt wird. 

Vorinstanzen: 

LG Krefeld – Urteil vom 29. November 2017 – 2 O 143/17 

OLG Düsseldorf – Urteil vom 15. Januar 2019 – I-24 U 202/17 
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